Beschwerdeflhrerin:

Liste Madeleine Petrovic
Biro Karnten
Herrengasse 10

9020 Klagenfurt

Beschwerde ergeht an:
1. Landesverwaltungsgericht

direkt post@vaw.wien.gv.at

und via

Wiener Unabhangigen Parteienprifsenat
Magistratsabteilung 62

Lerchenfelder Stralle 4,

1082 Wien;
parteienpruefsenat@post.wien.gv.at

2. Stadtrechnungshof Wien
post@stadtrechnungshof.wien.at

Gegenstand:

Beschwerde gegen den Bescheid des Wiener Unabhangigen Parteienprufsenats
betreffend der Verhangung einer Geldbul3e von € 15.000 wegen Verletzung des Wiener
Parteiengesetzes: der VerstoR bestiinde in der Nichtibermittlung des
Wahlwerbungsberichts zur Veroéffentlichung trotz Setzung einer Nachfrist.

WUPPS- VI/1610433/25
GZ: VGW-110/107/2619/2026-2
1.5.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit beeinsprucht die LMP — vertreten durch die gewahlte Obfrau Dr. Kyra Borchhardt -
fristgerecht den 2. Bescheid des Wiener Unabhangigen Parteienprifsenats WUPPS -
(WUPPS- VI1/1610433/25, Fristbeginn am 9.4.26), und reicht weitere Beweismittel fur die
Verhandlung zum 1. Bescheid ein (GZ: VGW-110/107/2619/2026-2),

da,
1. die LMP nachweislich den Wahlwerbungsbericht Uber € 2.615,21 innerhalb der ersten 6

Monate an den WUPPS zur Veroéffentlichung Ubersendet und ebenfalls auf der LMP
Homepage verodffentlicht hat,


mailto:post@vgw.wien.gv.at

2. keinerlei Anfangsverdacht bzgl. Intransparenz besteht gegen die erst neu gegrindete
und ohne Parteienférderung oder Uber hoher betragende und daher namentlich
offenzulegende Spendersummen verfugende Liste Madeleine Petrovic

3. ein aulerst bescheidenes Budget zur Verflgung stand, das weit unter der im Gesetz
veranschlagten Grenze (Bagatellgrenze) von Euro 15.000 fur personenbezogene
Wahlaufwendungen lag und eine Nichtbeachtung dieser Regelung einer
Ungleichbehandlung kleiner neuer Parteien gleichkame

4. die Festsetzung der Strafhéhe tber € 15.000 fir die LMP, die Uber kein Mandat verflgt
und nachweislich die eigenen sehr geringen Finanzen in der vorhergehenden
Bescheidserwiderung (WUPPS - VI/801244/25) offengelegt hat, per se die sofortige
Insolvenz bei Falligstellung der Strafe bedeuten wirde.

5. der vorliegende Bescheid die gleiche Angelegenheit, namlich ,Ubermittlung des
Wahlwerbungsberichts zur Veroffentlichung® zum Gegenstand hat und daher mit dem 1.
Bescheid (WUPPS - V1/801244/25) zusammenhangt, und in der Bescheidseinspruchung 1
genannten Argumente auch hier zutreffend sind. Die LMP daher hiermit den Antrag stellt
beide Bescheidseinspriche gemeinsam zu verhandeln.

6. schwere Verfahrensmangel der zustandigen Behorden vorliegen konnten in puncto
Fristenlaufe und rechtskraftiger Kommunikation, Missinterpretation ob Prufberichte in
jedem Fall erforderlich seien und durch wen, sowie in der Begriundung der Hohe der
Bul3strafe.

A. Zur Liste Madeleine Petrovic:

Die LMP wurde im Mai 2024 gegrundet und ist nach der Sammlung von 2.600 Unterschriften in der
relevanten regionalen Zusammensetzung im Herbst zur NR-Wahl angetreten; die Sammlung der
Unterschriften in den Bundeslandern wurde ausschliel3lich von ehrenamtlich tatigen Personen mit
minimalen Mitteln bewerkstelligt. Die Entscheidung bei den vorgezogenen Wahlen in Wien
anzutreten wurde kurzfristig getroffen — von anderen Personen als bei der NR-Wahl, da die
Vorbereitung der Wienwahl genau in die Zeit der personellen Anderungen des gesamten
Vorstandes fiel.

Die erforderlichen Unterschriften wurden lediglich in zwei Bezirken (21., 22.) erreicht, der
Mitteleinsatz lag bei insgesamt etwa Euro 2.600,-. Ein Mandat wurde nicht erlangt.

B. Vorliegender Sachverhalt- korrigiert und erganzt:
Fakten der Kommunikation chronologisch zusammengefasst:

23.5.2025 StRH an WUPPS:

- Mitteilung uber fehlende Veroffentlichung. StRH fand keinen Wahlwerbungsbericht auf
Homepage

3.7.2025 WUPPS an LMP:

- Bitte binnen 4 Wochen Stellung nehmen



23.7.2025 LMP an WUPPS

e Ubermittelt Wahlwerbungsbericht liber € 2.615,21 inkl. der 9 Detailrechnungen
¢ teilt mit, dass Bericht auf https://liste-petrovic.at/unsere-politik/ veroffentlicht ist.

(siehe Beilage Beweis 1 LMP_Stellungnahme_ 23 Jul 2025 fsmhe.pdf)

e Frau Dr. Henninger, die damalige Finanzreferentin der LMP, hatte dazu im Juli auch
mit Herrn Mag. Holaubeck telefoniert. Dieser machte NICHT darauf aufmerksam,
dass die LMP zusatzlich einen weiteren nach speziellen Angaben der Behorde
ausgerichteten Bericht vorlegen und an den Stadtrechnungshof weiterleiten misse.

28.10.25 StRH an LMP ohne Text und/oder Betreff.

Die Wichtigkeit der Ubersehenen Email konnte mangels Betreff oder Inhalt nicht erkannt
werden. Auch gab es weder eine Anrede noch einen Satz oder eine Aufforderung oder
Hinweis auf einzuhaltende Fristen, wie hier zu sehen:
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Im damals gesendetem, jetzt erst im Zuge der 2. Bescheidszustellung von der LMP
geoffnetem Anhang befindet sich eine Aufforderung des Stadtrechnungshofes vom
28.0ktober binnen 4 Wochen den Bericht inklusive Prifbericht durch einen
Wirtschaftsprifer an den StRH zu schicken. Diese verschachtelte Aufforderung wie auf
dem beigeflgtem Screenshot ersichtlich, noch dazu ohne Unterschrift im klassischen
Sinne ist verwirrend und erscheint eigenartig.
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Die im Bescheid 2 dargestellte Sachlage ,ein Schreiben samt Beilagen sei am
16.Dezember 2025 vom WUPPS an die LMP ergangen ist sachlich inkorrekt. Au3er der
oben angefuhrten und jener inhaltslosen Mail von post@stadtrechnungshof.wien.at erhielt
die LMP keine weiteren Schreiben der Behorden.

Im Gegenteil es erfolgte der 1. Bescheid des WUPPS vom 4.12.2025 (WUPPS -
V1/801244/25) mit der 1. BulRgeldverhangung (Beweis 2- bitte anfordern). Dieser erfolgte
per Einschreiben und wurde daher auch von der LMP fristgerecht beeinsprucht (siehe
Beilage Beweis 3: LMP_Stellungnahme_23 Jul 2025_fsmhe.pdf ).

Da ein Schreiben mit Anhangen vom StRH im 2. Bescheid erwahnt wurde, machte sich die
LMP die Muhe alle Ordner insgesamt Spam und Papierkorb der LMP zu suchen und fand
das oben beschriebene. Warum derart wichtige Informationen mit Fristenlaufen und
BuBandrohungen nicht wie ublich per Einschreiben liberbracht werden, bleibt

unklar.

Am 4.5.2026 erfolgte die Ubersendung des hier folgenden Links zum
Wahlwerbungsbericht Gber die knapp 2.600 Euro an den Stadtrechnungshof. (Beweis 4
Email der LMP vom 4.5.26- bitte vom Stadtrechnungshof anfordern)

https://liste-petrovic.at/wp-content/uploads/2025/12/Wahlkampfkosten-Wienwahl-2025.pdf

Beim oben erwahnten ersten Bescheid des WUPPS von Anfang Dezember 2025 an
die LMP geht es um den gleichen Wahlwerbungbericht und seine
Veroffentlichungspflichten!
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Beweiswiirdigung
ad 1,

Die LMP hat nachweislich den Wahlwerbungsbericht innerhalb der ersten 6 Monate
Nachreichungsfrist an den WUPPS libersendet und auf der LMP Homepage
veroffentlicht (Beweis 1)

Fir die LMP ging aus den oben zitierten Schreiben des WUPPS hervor, dass WUPPS mit
dem Rechnungshof kommuniziert und weder in Telefonaten, noch weiteren schriftlichen
Aufforderungen - wie ausgeflhrt — wurde die LMP darauf hingewiesen, weitere
Wahlwerbungsberichte (ohne Prifbericht) an den Stadtrechnungshof zu schicken. Warum
der Stadtrechnungshof schlussendlich den Wahlwerbungsbericht nicht auf der &ffentlichen
Wienwahlseite der LMP fand (initial hatte er auch nachgeschaut) und auf seine Homepage
ubernahm, oder der WUPPS ihn weiterleitete, bleibt flr die LMP unklar.

Vermutlich liegen hier Versaumnisse beider Behorden vor, denn auf der Homepage des
StRH geht sehr wohl hervor, dass Wahlwerbungsberichte kleiner Parteien auch ohne
Priufberichte durch ausgewiesene Wirtschaftsprifer hochgeladen wurden. Siehe z.B.
Liste ,HERZ" oder Liste ,demokratisches bundnis dsterreich® auf
https://stadtrechnungshof.wien.gv.at/ver%C3%B6ffentlichungen-zur-wiener-gemeinderats-
und-bezirksvertretungswahl-2025

Die LMP reicht den Wahlwerbungsbericht an den Stadtrechnungshof weiter. (Beweis 4),

ad 2,

Es besteht keinerlei Anfangsverdacht bzgl. Intransparenz oder
Nichtoffenlegung/Verschleierung gegen die erst neu gegriindete und ohne
Parteienforderung oder tiber hoher betragende und daher namentlich
offenzulegende Spendersummen verfugende Liste Madeleine Petrovic.

Die LMP hat von Anfang an alle ihre Finanzen dem WUPPS offengelegt, wie in der
Bescheidseinspruchung 1 erwidert wird. Auch wurden der ersten Bescheidseinspruchung
die Finanzen der LMP fur das Jahr 2024, dem Entstehungsjahr der LMP, bekanntgegeben
inklusive Saldo vom Dezember 2024, knapp um Euro 3-4.000 entsprechend dem geringen
Etat fUr die Wienwahl, auch der Prifbericht wie gesetzlich vorgesehen durch 2 Laienprufer
wurde angefligt (siehe dort, Beweis 3- Anhdnge bitte anfordern). Auch jetzt fligt die LMP
komplett transparent die Prifberichte fur das Geschaftsjahr 2025 in 2 Teilprifungen bei.
(BEWEIS 5.1. und 5.2.)

Die Partei verfugt Uber keinerlei namentlich zu nennenden und offen zu legenden
Einzelspender, die Spenden bestanden hauptsachlich aus Kleinbetragen im zweistelligen
Bereich und aus Jahresbeitragen der Mitglieder.
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Fur die Offentlichkeit war — sofern sie Giberhaupt irgendeine Notiz vom Antreten der LMP in
zwei Bezirken genommen hat — ohne Zweifel erkennbar, dass es sich um eine
Kleinstpartei praktisch nahezu ohne Geld handelt. Der Verdacht, dass hier groe Summen
im Spiel sind, die nicht offen gelegt werden, also ein Anfangsverdacht bestlinde ist nicht
zutreffend und auch nicht anzunehmen, zumal keine Euro aus o6ffentlicher
Parteienférderung stammte.

Ad 3.

Der LMP stand ein sehr geringfligiges Budget zur Verfigung, das weit unter der im
Gesetz veranschlagten Grenze (Bagatellgrenze) von Euro 15.000 fiir
personenbezogene Wahlaufwendungen lag.

Nach dem Verstandnis der LMP bezuglich der Wiener Vorschriften gilt eine Bagatellgrenze von
Euro 15.000,-, die sich laut Gesetz sogar darauf bezieht, dass dieser Betrag — wenn er fur EINE
der wahlwerbenden Personen ausgegeben wird — als unbeachtlich betrachtet werden solle.

Argumento a minori ad maius muss das wohl auch gelten, wenn die wahlwerbende
Gruppierung INSGESAMT, fiir ALLE wahlwerbenden Personen, weniger als Euro 15.000,-
ausgegeben hat:

§ 2. Beschrénkung der Wahlwerbungsaufwendungen und Wahlwerbungsberichte
https:/iwww.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000686

(1) Jede politische Partei, die sich an der Wahlwerbung beteiligt, oder wahlwerbende Partei darf fir die Wahlwerbung zwischen
dem Stichtag einer Wahl zum Wiener Gemeinderat und zu den Wiener Bezirksvertretungen und dem Wahltag zusammengerechnet
maximal fiinf Millionen Euro aufwenden. Wird derselbe Wahlvorschlag von zwei oder mehreren politischen oder wahlwerbenden
Parteien unterstitzt, gilt die Hochstsumme fiir die zusammengerechneten Aufwendungen dieser Parteien. In die Hochstsumme sind
auch die Aufwendungen im Sinne des § 1 Z 5 von nahestehenden Organisationen, Personenkomitees sowie einzelner
Wahlwerberinnen oder Wahlwerber, die auf einem von der politischen oder wahlwerbenden Partei eingebrachten Wahlvorschlag

kandidiert haben, einzurechnen, wobei Aufwendungen einer Wahlwerberin oder eines Wahlwerbers fiir auf ihre bzw. seine

Person abgestimmte Wahlwerbung bis zu einem Betrag von EUR 15.000.- auBer Betracht zu bleiben haben. Im Falle der
Wiederholung einer Wahl zum Wiener Gemeinderat oder einer gleichzeitigen Wiederholung einer Wahl zu zumindest einer Wiener

Bezirksvertretung gelten die genannten Grenzen im selben Umfang. Im Falle der ausschlief3lichen Wiederholung einer Wahl zu
zumindest einer Wiener Bezirksvertretung gelten die genannten Grenzen mit der Mal3gabe, dass sich die im ersten Satz angefiihrte
Héhe der Beschrénkung der Wahlwerbungsaufwendungen je Bezirksvertretung so berechnet, indem der Betrag von einer Million
Euro durch die Anzahl aller Wahlberechtigten fiir die Wahlen sémtlicher Bezirksvertretungen dividiert und der Quotient dieser
Berechnung sodann mit der Anzahl der Wahlberechtigten fiir die jeweilige Bezirksvertretung multipliziert wird.

) Jede fiir den Wiener Gemeinderat oder eine Wiener Bezirksvertretung kandidierende politische oder wahlwerbende Partei
im Sinne des Abs. 1 hat eine Woche vor dem Wahltag einen Wahlwerbungsbericht tiber die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen
Wahlwerbungsaufwendungen gemdf3 Abs. 1 auf ihrer Website in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten Format zu
verdffentlichen und gleichzeitig dem Stadtrechnungshof die erfolgte Veréffentlichung samt deren Internetadresse mitzuteilen.
Wahlwerbungsaufwendungen, die zu diesem Zeitpunkt ziffernméBig noch nicht bekannt sind, sind zu schétzen. Geschétzte
Wahlwerbungsaufwendungen sind im Wahlwerbungsbericht entsprechend zu kennzeichnen.

(3) Jede fiir den Wiener Gemeinderat oder eine Wiener Bezirksvertretung kandidierende politische oder wahlwerbende Partei
im Sinne des Abs. 1 hat innerhalb von sechs Monaten nach dem Wabhltag einen Wahlwerbungsbericht (iber die
Wahlwerbungsaufwendungen gemdl3 Abs. 1 zu erstellen und in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten Format dem
Stadtrechnungshof zu tibermitteln. Wird der Wahlwerbungsbericht nicht fristgerecht tibermittelt, hat der Stadtrechnungshof die
betroffene politische oder wahlwerbende Partei unter Setzung einer Nachfrist von vier Wochen aufzufordern, den
Wahlwerbungsbericht zu tibermitteln.

Alle hier genannten Auflagen sind durch den Zusatz ,,im Sinne des Abs 1“ fir
Aufwendungen uber Euro 15.000 zu verstehen- ansonsten wurde dieser Zusatz sinnlos
sein, wie die Ausnahmeregelung selbst.
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Viele im beiliegenden Wahlwerbungsbericht angegebenen Ausgaben waren
»personenbezogen“, sprich betrafen Flyer, Plakate usw mit den Gesichtern und/oder
Namenszugen der 3 in Wien Hauptkandidierenden, wie im Ubrigen die Behorde selbst aus
den Facebookpostings hatte erkennen kénnen. In den von der Behérde angefiuhrten
Facebookpostings sind sogar die ,personenbezogenen® Flyer mit dem Gesicht des
Spitzenkandidaten erkenntlich.

Wenn sogar der Einsatz von Betrdgen unter Euro 15.000,- fiir EINE wahlkdmpfende Person von der
Berichtspflicht ausgenommen ist, so muss das logisch wohl auch gelten, wenn insgesamt, fiir alle
wahlwerbenden Personen einer Gruppierung, weit weniger als Euro 15.000,-, konkret etwa Euro
2.600,- eingesetzt wurden.

Ansonsten kdme es zu absurden Ergebnissen: Wenn etwa eine kleine Gruppierung rund um eine
bekanntere Person insgesamt Euro 16.000,- im Wahlkampf ausgibt, und zwar 14.500,- fiir einen
Vorzugsstimmen-Wahlkampf der relativ bekannten Person und nur Euro 1.500,- fiir allgemeine
Zwecke, dann miisste nur tiber diesen kleinen Teil berichtet werden, nicht aber iiber den weit
héheren Betrag fiir eine Person.

Da ein derartiges Ergebnis widersinnig und denkunmdéglich Absicht des Gesetzgebers sein
kann, betont die LMP erneut, dass das Antreten der LMP bei den Wiener Wahlen im Hinblick
auf die Kosten unter die Bagatell-Regelung fallt.

Rein ehrenamtlich tdtige Personen konnen sich vielfach nur einige Wochen oder Monate intensiv
mit einem politischen Projekt befassen. Das kann man nicht mit finanziell gut dotierten
wahlwerbenden Gruppen vergleichen.

Der Gleichheitsgrundsatz verlangt einerseits, Gleiches gleich, aber andererseits auch, Ungleiches
ungleich zu behandeln! Das Resultat bei der Wahl lag unter einem Prozent, sodass es keine
Kostenerstattung gab. Es kommt also einer Ungleichbehandlung gleich, wenn diese
Ausnahmeregelung nicht angewendet wird, obwohl sie im Gesetz steht.

Im Hinblick auf Klarheit und Transparenz der Gesetzgebung wird angeregt, das Wiener
Parteiengesetz und insbesondere die Bagatell-Regelung dem Verfassungsgerichtshof zur
Priifung vorzulegen.

Ad 4.

Die Festsetzung der Strafhohe uber € 15.000 bedeutet fur die LMP, die Uber kein
Mandat verfiigt und nachweislich der Behorde die eigenen sehr bescheidenen
Finanzen in der vorhergehenden Bescheidserwiderung (Beweis 3) offengelegt hatte,
per se die sofortige Insolvenz bei Falligstellung der Strafe.

Die Hohe der GeldbuBe von € 15.000,00 stellt an die LMP eine untiberbriickbare Forderung dar. Die
UnverhaltnismaBigkeit ist flir eine vermogenslose politische Liste offensichtlich. Die Bemessung der
GeldbuBe muss jedoch die konkreten Umstande des Einzelfalls berticksichtigen, das wurde sowohl
im Bescheid 1 als auch im Bescheid 2 auBer Acht gelassen. Bei der Bemessung von GeldbuBen
sind verschiedene Faktoren zu berlicksichtigen, darunter die Schwere des Vergehens, general-
und spezialpriaventive Uberlegungen sowie die Frage, ob die Partei bereits in der Vergangenheit
gegen dieselbe Bestimmung verstoBen hat.

Hierzu gibt die LMP zu bedenken: Liegt aus Sicht der Behdrde eine erstmalige Verfehlung vor?



Davon ist bei einer erst neu gegriindeten Partei auszugehen. Kénnte die Vermdégenslosigkeit der
Kleinpartei als mildernder Umstand geltend gemacht werden? Unbedingt, da ansonsten eine
Konkursantragspflicht gem § 69 Abs 2 innerhalb von 60 Tagen ab Eintritt der Zahlungsunfahigkeit
bestlinde.

Und hier vielleicht die alles entscheidende Frage: Kann sich die LMP in Kenntnis der
Zahlungsunfahigkeit neue Verbindlichkeiten leisten, indem sie sich anwaltlich
vertreten lasst fiir moglicherweise 2 Verfahren bis hin zu einer Klage vor dem
Verfassungsgerichtshof? Das kdnnte als Verschleppung eines Insolvenzverfahrens angesehen
werden, womaoglich mit personlicher Haftung des Vorstands. Der LMP sind daher die Hande
gebunden.

Hier mochte die LMP daher noch einmal das Wiener Parteiengesetz im in Hinblick auf
demokratische Legitimierung von sich neu bildenden Parteien aus Burgerinitiativen in der
Vergangenheit bis in die Gegenwart bewerten:

e Der Sinn (telos) der Beschrankung von Wahlkampfkosten und der Erstattung von Berichten
{iber Wahlen ist die Transparenz gegeniiber der Offentlichkeit sowie die Gewahrleistung
eines fairen Wahlkampfs ohne véllig iiberzogene Zufiihrung von Finanzmitteln, z.B. von
reichen Personen in der Art von Oligarchen.

e Seit dem Einzug der Griinen ins Parlament 1986 hat keine Partei bundesweit durch einen
,Basis-Wahlkampf“, quasi ,,von unten“ NR-Mandate errungen.

e Seither haben Milliardédre wie Frank Stronach bzw. Hans Peter Haselsteiner Wahlerfolge mit
erheblichem Mitteleinsatz ermdoglicht.

e Das erfolgreiche Antreten der Partei MfG in OO kam in einer demokratiepolitischen
Ausnahmesituation und auch durch erheblichen Mitteleinsatz finanzstarker Personen unter
dem Eindruck der Emporung iiber Aussetzung von Grund- und Freiheitsrechten zustande.

e Die grolle Mehrheit der Wienerinnen und Wiener hat vom Antreten der LMP wenig bemerkt
und niemand, wirklich niemand, wiirde annehmen oder vermuten, dass hier namhafte
Summen eingesetzt worden waren; Transparenz war von Anfang an und vor allem
gegeniiber den Behorden evident gegeben.

e In Summe fiihren die im internationalen Vergleich iiberhohen Hiirden fiir neue
Gruppierungen, die bei Wahlen antreten (Unterschriften am Gemeindeamt, Prozenthiirde bei
der Wahl selbst, demoralisierende Berichterstattung in Medien, vollig unverhéltnisméaRige
Berichterstattungspflichten usw.), zu einer demokratiepolitischen Stagnation und zu
ausgepragter Politik-Verdrossenheit, die letztlich der demokratischen Weiterentwicklung
schadet.

e Ob die Summe dieser Hiirden noch dem Prinzip des Verhiltnis-Wahlrechts entspricht,
ware vor dem Verfassungsgericht zu priifen.

Ob es sich bei der LMP tatsachlich schon um eine Partei im Sinne des Parteiengesetzes
handelt, ist ebenfalls zu hinterfragen:

Der WUPPS leitet das ab, weil die LMP Statuten eingereicht hatte, das allerdings
entspricht gerade einmal den gesetzlichen Minimalvorgaben an eine Partei, um Uberhaupt
bei einer Wahl antreten zu durfen. Die LMP hat sich weitere Gesetze angeschaut, die in
Zusammenhang mit Offenlegungspflichten und Meldungspflichten von Parteien in
Zusammenhang stehen und erkennt, dass der Gesetzgeber hier klar differenziert



zwischen Offenlegungspflichten mittels Berichten und zwischen Meldungen von
Prufberichten an den Rechnungshof gerade auch in Zusammenhang mit hohen privaten
Parteispenden oder eben offentlichen Parteienforderungen.

FUr Parteien nach dem Parteiengesetz gilt: Einzelspenden uber € 2.500 sind namentlich
offenzulegen und erst ab € 3.500 zusatzlich an den Rechnungshof zu schicken.

Die Daten basieren auf dem Parteiengesetz 2012 und Verordnungen, insbesondere: § 5
Rechenschaftsbericht, § 6 Spendenregelung und § 10 Kontrolle durch Rechnungshof.

Es heildt: ,Jede politische Partei, die im Nationalrat, in einem Landtag oder im
Européischen Parlament im Berichtsjahr vertreten war, hat tber ihre Ertrédge und
Aufwendungen jahrlich mit einem Rechenschaftsbericht offentlich Rechenschaft
abzulegen.” Erst als derart definierte ,vollwertige Partei” unterliegt sie dem vollen
Rechenschaftsbericht inkl. Priifungspflicht durch akkreditierte Wirtschaftsprifer (§
10 PartG) und Kontrolle durch den Rechnungshof.

Das Wiener Parteiengesetz steht damit ganz klar in Verbindung mit den Ublichen
Berichtspflichten, auch wann an welche Behdrde was zu berichten ist, und vor allem mit
den oben ersichtlichen Bagatellgrenzen. Die LMP hatte jedoch einen Gesamtetat fiir die
Wienwahl von kleiner als € 3.500, das im Parteiengesetz fir eine namentliche
Offenlegung einer Einzelspende gilt und einer Berichtspflicht an den Rechnungshof
unterlage. Und es ist tatsachlich so, dass fur eine Partei, die Uber keinerlei Mandat verflugt,
Rechenschaftsberichte mit Prufberichten durch eigene Wirtschaftsprufende tatsachlich
nicht erforderlich sind. Und als kompatibel zum oben zitiertem Parteiengesetz kann und
muss also auch das Wiener Parteiengesetz so interpretiert werden.

Tatsachlich ging es in der Kommunikation mit den Behorden immer nur um den Prufbericht
durch ausgewiesene Wirtschaftsprufer, und das macht tatsachlich bei tber 15.000 Euro
auch Sinn, namlich einen ausgewiesenen teuren Wirtschaftsprifer zu beauftragen und
tangiert dann auch den Rechnungshof. Nicht jedoch bei nicht nennenswerten lacherlichen
2.610 Euro.

An dieser Stelle gibt die LMP auch folgendes zu bedenken:

Ihr wird wiederholt (in beiden Bescheiden) vorgeworfen die Summe tber Euro 2.610 Euro
verspatet, im falschen Format, nicht an alle Behorden bekannt gegeben zu haben, usw.
Deshalb werden Buldgelder Uber Euro 17.000 (!) ausgesprochen, die bei grolden Parteien
nicht bezahlt werden, sondern von den jahrlich kommenden Forderbetragen automatisch
abgezogen werden.

Da die LMP aber nicht tUber Parteienférderungen verfigt und héchst unwahrscheinlich in
den Genuss solcher Férderungen kommen wird, wird sie jetzt mit einem ungeheuren
Verwaltungsaufwand und mehreren Gerichtsverfahren, die Unsummen an Geldern
verschlingen und den Rechtsapparat Uber die Malien belasten, konfrontiert. Steht das
noch in einem gesunden Verhaltnis? Hat das der Gesetzgeber wirklich so vorgesehen?



ad 5.

Der vorliegende Bescheid hangt sehr wohl mit dem 1. Bescheid ( WUPPS -
V1/801244/25) zusammen. Es handelt sich bei beiden Angelegenheiten im Kernpunkt
um die gleiche Angelegenheit, es werden von der Behorde nur unterschiedliche
Vergehen bemangelt.

Aus Sicht der LMP sind daher in der Bescheidseinspruchung 1 genannten Argumente
auch hier zutreffend und als Beweise zu wurdigen. Hier ist vor allem auch wieder auf die
im Gesetz vorliegende Bagatellgrenze bei Wahlwerbungsausgaben hinzuweisen, die
einen der gemeinsamen Hauptentgegnungspunkte der Beweiswirdigung in beiden
Bescheiden darstellt. Der WUPPS nimmt tatsachlich auch im gegenstandlichen Bescheid
auf Seite 3 unter 1.3. Bezug auf die erste Bescheidsbeeinspruchung der LMP: ,....sie
sich ihrem Inhalt nach..zu Ubermittelndem Wahlwerbungsbericht..das gegenstandliche
Verfahren bezog*

Die LMP stellt daher hiermit den Antrag beide Bescheidseinspriche gemeinsam zu
verhandeln. Da eine Verhandlung Uber die erste der beiden Strafen erst Ende Mai
anberaumt wurde, kdnnen wir keine juristische Beratung durch eine Anwaltin / einen
Anwalt konsultieren ohne Gefahr zu laufen, kurz vor einer Insolvenz noch Gelder
auszugeben, wie weiter oben erlautert.

Es wird hiermit auch beantragt, dass alle Beweise aus beiden Bescheidseinspriichen und
moglicherweise auch weitere unabhangig etwaiger Fristenlaufe bei der Verhandlung
vorgelegt werden durfen.

Ad 6.

Es liegen Verfahrensmangel vor in puncto Fristenlaufe durch mangelhafte
Kommunikation, Missinterpretation beziiglich des Erfordernisses von Priifberichten
durch ausgewiesene Wirtschaftspriifende, sowie in der Begriindung der Hohe der
BuBstrafe

Verfahrensmangel 1:

Ob diese Art von Email vom 28.0ktober vom StRh ohne Betreff und Inhalt wie oben
aufgezeigt heutzutage im Zeitalter der Digitalisierung legal ist, entzieht sich der Kenntnis
der LMP- merkwurdig erscheint diese Kommunikation allemal und deutet jedenfalls auf ein
sehr bedenkliches Verhalten beider Behorden hin, die von Anfang an im gegenseitigem
Austausch standen und alle Informationen von der LMP, die der Transparenz der
Wahlwerbung dienten, bekommen hatten inklusive dem veroffentlichtem
Wahlwerbungsbericht. Das erwahnte Schreiben vom 16.Dezember erreichte die LMP nie
und wurde auch bis heute nicht nachgereicht.

Hierin vermutet die LMP ein schweres Defizit im Bereich der Fristenlaufe. Warum eine
verschachtelte geradezu anonyme an Spam erinnernde Mail geschickt wird und kein
Einschreiben, ist nicht nachvollziehbar. Auch in einem Telefonat mit der neuen Obfrau der
LMP Frau Dr. Borchhardt mit Herrn Mag. Holaubeck im April 2026 nach Eintreffen des 2.



Bescheids konnten Missverstandnisse nicht ausgerdumt werden, auch nach wiederholtem
Nachfragen und der Bitte mit dem Senatsvorsitzendem Dr. Pdschl sprechen zu durfen
erfolgte die klare Ansage Herr Mag Holaubecks. ,Dr. Péschl stiinde fur eine Telefonat nicht
zur Verfugung®.

Verfahrensmangel 2:

Es konnte weder telefonisch noch per email geklart werden, worin die fortdauernde
Verfehlung der LMP bestand, noch wird die Hohe der Strafe ausreichend begriindet.

o Im Bescheid wird begriindet, dass es so hohe Strafen laut Gesetz nur geben kénne,
wenn ein Wahlwerbungsbericht laut §2 (3) nicht Ubermittelt wurde. In dem Absatz ist
nur (!) die Rede von Wahlwerbungsbericht, nicht von Prufbericht.

o Laut StRH liegt laut Bescheid ein Verstol3 vor, weil "weder" Wahlwerbungsbericht noch
Prafbericht Ubermittelt wurde.

o Die Strafe wird mit § 8.(5) begriindet, wobei dieser Absatz im Bescheid nur bezogen
auf Wahlwerbungsbericht laut §2 (3) zitiert wird und nicht bezlglich fehlendem
Prufbericht durch ausgewiesene Wirtschaftsprifende.

Hier widersprechen sich die Behdrden selbst, denn dass sie den Wahlwerbungsbericht
erhielten und er zumindest auf der Seite der LMP verdoffentlicht wurde, anerkennt der
WUPPS selbst im Bescheid vom 9.12.25 und gilt daher als unbestritten.

Damit ist erwiesenermalen der Transparenz und Offenlegung der Wahlwerbungskosten
genuge getan und das entspricht dem Sinne nach dem Zweck des Wiener
Parteiengesetzes. Die Transparenz wurde also nicht verunmaoglicht und daher erscheint
eine Strafe in der Hohe von 15.000 Euro zusatzlich zu den schon im 1. Bescheid
verhangten 2.000 Euro als fragwurdig.

Ob nun ein Wahlwerbungsbericht (hier unten dargestellte Ubersicht der 9 Belege aus
dem im Juli tbermitteltem und auf der LMP Homepage veroffentlichtem
Wahlwerbungsbericht) Uber Kosten von 2.610 Euro und 9 Rechnungen zwingendermalien
durch einen ausgewiesenen Wirtschaftsprufer erfolgen muss, oder ob hier angesichts der
zu erwartenden Kosten daflr nicht die von der Partei bestellten Laienprufer ausreichen,
wurde ebenfalls weder sachlich noch auf die LMP bezogen kommuniziert, sondern
ausschlieRlich mit dem gleichen Pauschaltext, der eben unterschiedlich gelesen werden
kann.

Derartige Erschwernisse sind flr winzige Gruppierungen, die ohne Stabe von Juristen und
Sachzustandigen auskommen mussen, nicht meisterbar, und der Zugang zur Demokratie
dadurch bedenklich erschwert.



Anlage 1: LMP Ausgaben Wien Wahl April 2025

lauf. Datum der

Beleg # |Rechnung Bezeichnung Ausgaben brutto
1 28.Feb.25|MAG - Einreichgebiihr 1210 € 72,67
2 28.Feb.25|MA6 - Einreichgebiihr 1220 € 72,67
" 3 03.Apr.25| Flyer Alarm - Outdoor Aufkleber € 109,58
% 4 07.Apr.25|Flyer Alram - LMP A5 Flyer € 137,57
g 5 08.Apr.25|Rechnung Wahlauftakt (Bewirtung) € 559,50
g 6 16.Apr.25| Flyer Alarm - Flyer Klassiker A5 € 63,02
E 7 16.Apr.25[Flyer Alarm - Flyer Klassiker A5 (meri 1000) € 63,02
g 8 26.Apr.25| Einkauf Wahlparty Lebensmittel Hofer € 77,18
26.Mai.25| 24 Bogen Banner € 360,00
9 26.Mai.25|Plakate Al und Drucke € 100,00
26.Mai.25| T-shirts LMP Aufdruck € 900,00
eigene Ausgaben des Spitzenkandidaten* € 100,00

Gesamtsumme externer u. interner Ausgaben € 2.615,21

Aus obigen Fakten und Argumenten geht klar hervor, dass einerseits eine unzureichende
Nachfristensetzung erfolgte, und andrerseits weitere Verfahrensfehler vorliegen, hier

vor allem die mangelnde Begrundung der Strafbemessung.

Die LMP mochte sich nicht mangelnde Kooperation mit den Behorden vorwerfen lassen
und hat daher auch inzwischen den Wahlwerbungsbericht direkt an den
Stadtrechnungshof weitergeleitet (also die Einbringung des Wahlwerbungsbericht auch an
den Stadtrechnungshof mit Datum 4.5.26 eingebracht (Beweis 6 bitte anfordern), und
zusatzlich den Prifbericht Gber die Finanzen des Jahres 2025 der LMP heute am 6.5.26
dem Rechnungshof und dem Landesgericht per email offengelegt, um jedes
Missverstandnis auszuraumen und maximale Transparenz und Kooperation zu zeigen.
(Beweis 7 bitte anfordern Email mit Beweis 5.1. und 5.2.)

Hier noch einmal der link zum Wahlwerbungsbericht:

https://liste-petrovic.at/wp-content/uploads/2025/12/Wahlkampfkosten-Wienwahl-2025.pdf

Auch hierzu mochte die LMP nochmals auf das Wiener Parteiengesetz hinweisen:

§ 2. Beschrédnkung der Wahlwerbungsaufwendungen und Wahlwerbungsberichte
https:/lwww.ris.bka.qv.at/GeltendeFassung.wxe? Abfrage=LriW&Gesetzesnummer=20000686

(1) Jede politische Partel, die sich an der Wahlwerbung beteiligt, oder wahlwerbende Partei darf fiir die Wahlwerbung zwischen
dem Stichtag einer Wahl zum Wiener Gemeinderat und zu den Wiener Bezirksvertretungen und dem Wahltag zusammengerechnet
maximal fiinf Millionen Euro aufwenden. Wird derselbe Wahlvorschlag von zwei oder mehreren politischen oder wahlwerbenden
Parteien untersttitzt, gilt die Héchstsumme fiir die zusammengerechneten Aufwendungen dieser Parteien. In die Héchstsumme sind
auch die Aufwendungen im Sinne des § 1 Z 5 von nahestehenden Organisationen, Personenkomitees sowie einzelner


https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000686

Wahlwerberinnen oder Wahlwerber, die auf einem von der politischen oder wahlwerbenden Partei eingebrachten Wahlvorschlag
kandidiert haben, einzurechnen, wobei Aufwendungen einer Wahlwerberin oder eines Wahlwerbers fiir auf ihre bzw. seine Person
abgestimmte Wahlwerbung bis zu einem Betrag von EUR 15.000,- auBSer Betracht zu bleiben haben. Im Falle der Wiederholung
einer Wahl zum Wiener Gemeinderat oder einer gleichzeitigen Wiederholung einer Wahl zu zumindest einer Wiener
Bezirksvertretung gelten die genannten Grenzen im selben Umfang. Im Falle der ausschlief3lichen Wiederholung einer Wahl zu
zumindest einer Wiener Bezirksvertretung gelten die genannten Grenzen mit der Mal3gabe, dass sich die im ersten Satz angefiihrte
Héhe der Beschrédnkung der Wahlwerbungsaufwendungen je Bezirksvertretung so berechnet, indem der Betrag von einer Million
Euro durch die Anzahl aller Wahlberechtigten fiir die Wahlen sémtlicher Bezirksvertretungen dividiert und der Quotient dieser
Berechnung sodann mit der Anzahl der Wahlberechtigten fiir die jeweilige Bezirksvertretung multipliziert wird.

) Jede fiir den Wiener Gemeinderat oder eine Wiener Bezirksvertretung kandidierende politische oder wahlwerbende Partei
im Sinne des Abs. 1 hat eine Woche vor dem Wabhltag einen Wahlwerbungsbericht tiber die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen
Wahlwerbungsaufwendungen geméf3 Abs. 1 auf ihrer Website in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten Format zu
verdffentlichen und gleichzeitig dem Stadtrechnungshof die erfolgte Veréffentlichung samt deren Internetadresse mitzuteilen.
Wahlwerbungsaufwendungen, die zu diesem Zeitpunkt ziffernméfig noch nicht bekannt sind, sind zu schétzen. Geschétzte
Wahlwerbungsaufwendungen sind im Wahlwerbungsbericht entsprechend zu kennzeichnen.

(3) Jede fiir den Wiener Gemeinderat oder eine Wiener Bezirksvertretung kandidierende politische oder wahlwerbende Partei
im Sinne des Abs. 1 hat innerhalb von sechs Monaten nach dem Wahltag einen Wahlwerbungsbericht (iber die
Wahlwerbungsaufwendungen gemdl Abs. 1 zu erstellen und in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten Format dem

Stadtrechnungshof zu tibermitteln._Wird der Wahlwerbungsbericht nicht fristgerecht iibermittelt, hat der Stadtrechnungshof
die betroffene politische oder wahlwerbende Partei unter Setzung einer Nachfrist von vier Wochen aufzufordern, den
Wahlwerbungsbericht zu tibermitteln.

Im letzten Satz steht, dass vom Stadtrechnungshof eine Aufforderung ergehen muss, nicht
eine verschachtelte Email ohne Betreff und Inhalt.

Uberdies muss auch §°13 (3) AVG beachtet werden; letztlich sind sowohl der Bericht tiber die
Wahlwerbung als auch der Finanzbericht (ohne Testat eines Wirtschaftsprifers), mit dem Ersuchen
um Weiterleitung (gemeint an das Verwaltungsgericht) tatsachlich Gbermittelt worden.

Diese Berichte sind ganzlich ignoriert worden und stattdessen wurde eine im Hinblick auf die
tatsachlich eingesetzten Geldmittel von etwa Euro 2.700,- véllig unverhaltnismaRige Geldbulie von
15.000,- verhangt.

Hatte die Behdrde darauf bestanden, dass ein Testat eines Wirtschaftsprifers vorliegen misse, so
hatte sie einen Auftrag zur Verbesserung der eingereichten Unterlagen erteilen miissen, da
der Wahlwerbungsbericht innerhalb der ersten Nachfrist im Juli 25 eingebracht worden ist.

AVG Paragraf 13 Absatz 3

Méngel schriftlicher Anbringen erméchtigen die Behérde nicht zur Zuriickweisung. Die Behdrde hat vielmehr von
Amts wegen unverzliglich deren Behebung zu veranlassen und kann dem Einschreiter die Behebung des Mangels
innerhalb einer angemessenen Frist mit der Wirkung auftragen, dass das Anbringen nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist
zurtickgewiesen wird. Wird der Mangel rechtzeitig behoben, so gilt das Anbringen als urspriinglich richtig
eingebracht.

Feststellungen:

¢ Die Beschwerdeflihrerin hat den Wahlwerbungsbericht fristgerecht an die Behdrden
Ubermittelt und auf der eigenen Homepage transparent veroffentlicht.

e Es sind keine Umgehungs- oder Verschleierungsabsichten nachzuweisen, im
Gegenteil von Anfang an wurden transparent alle Berichte und Finanzen
offengelegt.



e Es bestanden fast keine oder aullerst geringe Wahlwerbungsaufwendungen, die
unter die gesetzlich festgelegte Grenze fir Beachtung fiel.

e Diese Wahlwerbungsaufwendungen waren in der Uberzahl auf einzelne (drei) fiir
die Bezirkswahlen zweier Wiener Gemeindebezirke kandidierende Personen
abgestimmt.

¢ Klassische Wahlwerbung (Inserate, Kampagnen, Medienkooperationen) fand nicht
statt.

e Eine Bestellung von Wirtschaftsprifern ist bei 9 Rechnungen nicht sinnvoll.
e Es bestehen keine Parteienforderung oder nennenswerte Einzelspenden.
¢ Die Liste LMP ist neu, instabil und unvermogend.

¢ Die Liste LMP hat keine Mandate und es ist daher fraglich ob die LMP dem
Parteiengesetz in der genannten Form unterliegt.

e Es liegt eine Ungleichbehandlung zu etablierten und in den Genuss von
Parteienférderungen stehenden Parteien vor.

e Die verhangten Bullstrafen bringen die Partei in die Insolvenz bei Falligstellung.
e Es liegen schwere Verfahrensfehler und -mangel der Behdrden vor.

« Die strenge Uberinterpretation des Wiener Parteiengesetzes mit teils neuen
Bestimmungen sind gesellschaftspolitisch bedenklich und untergraben
moglicherweise wichtige demokratiepolitische Ziele, wie die Partizipation neuer
Burgerinitiativen und Entstehung neuer Parteien

¢ Im Hinblick auf Klarheit und Transparenz der Gesetzgebung wird angeregt, das
Wiener Parteiengesetz und insbesondere die Bagatell-Regelung dem
Verfassungsgerichtshof zur Prafung vorzulegen.

Weitere Feststellungen aus der Bescheidseinspruchung vom 30.12.2025, die auch
fir das gegenstandliche Verfahren zutreffen, sind hier verkiirzt aufgelistet:

1. UnverhaéltnismaRigkeit der GeldbuRen
Die Sanktion steht damit auRer Verhaltnis:

e zur tatsachlichen Gefahrdung des geschutzten Rechtsguts,

e zur wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit der Beschwerdefuhrerin,

e zum fehlenden Unrechtsgehalt des Verhaltens.
2. Gleichheitswidrige Wirkung der gesetzlichen Ausgestaltung (Art. 7 B-VG)
Das Wiener Parteiengesetz differenziert nicht zwischen:

¢ finanzstarken Parteien mit umfangreichen Wahlkampfbudgets und



¢ neu antretenden Parteien mit Null- oder Minimalaufwendungen.

3. Verfassungsrechtlich bedenkliche Ubererfiillung des Transparenzziels
Der Zweck der Norm liegt in der Information der Wahlerinnen und Wahler.

Bei faktisch nicht vorhandenen Wahlwerbungsausgaben ist der Informationsgewinn
nahezu Null, wahrend der Eingriff in die politische Betatigungsfreiheit erheblich ist.

Damit wird das Transparenzziel formalistisch Uberdehnt und verliert seinen sachlichen
Bezug. Auch wird eine Uberburokratisierung sichtbar, die tunlichst vermieden werden
sollte.

4. Fehlende abgestufte Einfuhrung einer neuen Pflicht

Die Veroffentlichungspflicht vor dem Wahltag besteht in Wien erst seit der
Gesetzesnovelle 2023. Der Gesetzgeber hat keine Ubergangsregelung,keine Nachfrist
oder Verwarnungsmaoglichkeit vorgesehen,

aber eine Bagatellgrenze fehlinterpretierbar im Gesetz angelegt.

Die sofortige Verhangung empfindlicher GeldbufRen bei einer erstmaligen Teilnahme bei
der Wienwabhl stellt einen UberschielRenden Eingriff dar.

5. Ermessensiiberschreitung

Die Behorde hatte prufen mussen, ob eine blofy symbolische Geldbule zur Zielerreichung
ausgereicht hatte. Eine nachvollziehbare Auseinandersetzung mit dieser Frage fehlt.

Verfassungsrechtlicher Vorbehalt (VFGH-Option)

Far den Fall, dass das Verwaltungsgericht Wien die angefochtenen Entscheidungen
bestatigt, behalt sich die Beschwerdefuhrerin ausdricklich vor, eine Beschwerde an den
Verfassungsgerichtshof wegen Verletzung des Gleichheitssatzes und des
VerhaltnismaRigkeitsgrundsatzes zu erheben, sowie womaoglich das Wiener
Parteiengesetz einer eingehenden Priufung besonders der Ausnahmeregelung zu
unterziehen.

Beschwerdeantrag
Es wird daher beantragt,

1. den Bescheid abzulehnen und zuriickzuweisen

2. in eventu aus oben genannten Griinden die verhdangte GeldbufBe auf ein
deutlich geringeres, symbolisches AusmaR herabzusetzen (zum Beispiel die
bereits eingezahlten 2x € 50, also € 100) und eine Abmahnung zu erteilen

3. in eventu mit der Ende Mai anberaumten 1. Verhandlung zur gleichen
Angelegenheit gemeinsam zu verhandeln

4. diese Beschwerde zum Anlass zu nehmen, kostenneutral einen Prazedenzfall
zu schaffen fiir die eindeutige Interpretation des Wiener Parteiengesetzes.



	Feststellungen:
	Weitere Feststellungen aus der Bescheidseinspruchung vom 30.12.2025, die auch für das gegenständliche Verfahren zutreffen, sind hier verkürzt aufgelistet:
	1. Unverhältnismäßigkeit der Geldbußen
	2. Gleichheitswidrige Wirkung der gesetzlichen Ausgestaltung (Art. 7 B-VG)

	3. Verfassungsrechtlich bedenkliche Übererfüllung des Transparenzziels
	Damit wird das Transparenzziel formalistisch überdehnt und verliert seinen sachlichen Bezug. Auch wird eine Überbürokratisierung sichtbar, die tunlichst vermieden werden sollte.
	4. Fehlende abgestufte Einführung einer neuen Pflicht
	5. Ermessensüberschreitung

	Verfassungsrechtlicher Vorbehalt (VfGH-Option)
	Beschwerdeantrag

